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3m 3aî)rc 1898 übernahm bas ©hcpaar bic £eitung bes Vegirks
filters a f 131 Sîengut in £anb quart. Suret) Steift, Sparfamkeit
unb rationelle Vcmirtfchaftung unb llnsbaner brachten fie bie llnftalt aitf
bic gcgemoärtige tpötje. 35icle SDÎûï>cn unb Sorgen unb ungcgäl)lte grofte
itnb kleine ©nttäufchungen raarett bamit oerbitnben, boct) unentroegt unb
mutooll ftrebten fie immer roieber mit neuer Hoffnung unb ©ottoertrauen
bem oorgefteckten 3icle 51t. (Es mar beibcn nach langen 3at)ren no et) oer=
gönnt, itjren Sleift unb it)re SDIiihen im fegensoollen ©ebeiften ber llnftalt
belohnt gu fel)en.

5)er (El)e entfproffen fünf Einher. (Eine Softer entrift itjnen aber ber
Sob im garten Mnbesalter. 5>ie übrigen Einher finb alle erroachfen unb
gum Seil »erheiratet.

3m 3at)re 1921 ftarb il>r (Ehegatte. 3>er Schroiegerfohn übernahm bie

£eitung ber Vnftalt, rooburcl) ber lieben Verstorbenen bie SDÎôglichkeit ge=
boten mürbe, in ihrem gemol)nten VMrkungskreife uerbleiben gu biirfcn,
mas fie buret) meitere tatkräftige ÎOtithilfe belohnte. Vor 3ahresfrift bc=

gannen bie Gräfte gu fcfjroinben. (Sin tieffitgenbes £eiben führte am 8.
Vtai 1933 gur (Erlöfung.

(Ein pflicf)tbercufttes unb bankbares St'inb ihrer ©Item, eine liebeoolle
unb unermüblid) forgenbe EDIutter ihrer Familie unb ber ihrer Obforge
anbefohlenen ^Pfleglinge hat oon biefer V5elt llbfdjieb genommen. 3tjr
£eben mar £iebe, Sorge unb Vrbeit.

eiternpflichten.
$). £t)oftki).

9Jtit benr 6. 3al)re muff bie ©ehorfamsfrag: beines Äinbes gelöft fein.
So flehen 14 3af)re gur Verfügung, um an Freiheit gu geraöljnen. ©el)e im
Vnfang fo langfam als möglich oor, aber in immer fteigenbem Uîafte. 3mei-
heit ift gefchcnktes Vertrauen, ©s ift bie "Rückgabe bes kirchlichen ©el)or=
fams mit 3infen. Rur fo roirb £iebe ergeugt als freie ©egenfeitigkeit bes
Vertrauens. 3n ben 14 3ahren muff ein SÜinb feinen Veruf mahlen, feinen
Umgang ausfuchen lernen, bas anbere ©efch'.ccht richtig mürbigen unb gutn
©elb unb Vefift bic richtige Haltung finben. Çratieft bu mit 6 Sohren feinen
©ehorfam, fo tjaft bu gereift mit feiner Volljährigkeit fein Vertrauen als
fein eigenes, freies ©efchenk.

3n ber Pflege gur Freiheit unb Selbftänbigkeit barf kein Unterfchieb
greifchen ben ©efcfttechtern beftehen. Sein Sohn muh ein freier SDtann,
beitte Sochter ein freies V3eib gemorben fein unter beiner führenben pflege.
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Im Jahre 1898 übernahm das Ehepaar die Leitung des Bezirks-

Altersasyl Neugut in Landquart. Durch Fleiß, Sparsamkeit
und rationelle Bewirtschaftung und Ausdauer brachten sie die Anstalt auf
die gegenwärtige Höhe. Viele Mühen und Sorgen und ungezählte große
und kleine Enttäuschungen waren damit verbunden, doch unentwegt und
mutvoll strebten sie immer wieder mit neuer Hoffnung und Gottvertrauen
dem vorgesteckten Ziele zu. Es war beiden nach langen Iahren noch
vergönnt, ihren Fleiß und ihre Mühen im segensvollen Gedeihen der Anstalt
belohnt zu sehen.

Der Ehe entsprossen fünf Kinder. Eine Tochter entriß ihnen aber der
Tod im zarten Kindesalter. Die übrigen Kinder sind alle erwachsen und
zum Teil verheiratet.

Im Jahre 1921 starb ihr Ehegatte. Der Schwiegersohn übernahm die

Leitung der Anstalt, wodurch der lieben Verstorbenen die Möglichkeit
geboten wurde, in ihrem gewohnten Wirkungskreise verbleiben zu dürfen,
was sie durch weitere tatkräftige Mithilfe belohnte. Bor Jahresfrist
begannen die Kräfte zu schwinden. Ein tiefsitzendes Leiden führte am 8.
Mai 1933 zur Erlösung.

Ein pflichtbewußtes und dankbares Kind ihrer Eltern, eine liebevolle
und unermüdlich sorgende Mutter ihrer Familie und der ihrer Obsorge
anbefohlenen Pfleglinge hat von dieser Welt Abschied genommen. Ihr
Leben war Liebe, Sorge und Arbeit.

Llternpflickilen.
H. Lhotzky.

Mit dein 6. Jahre muß die Gehorsamsfrag.' deines Kindes gelöst sein.
So stehen 14 Jahre zur Verfügung, um an Freiheit zu gewöhnen. Gehe im
Anfang so langsam als möglich vor, aber in immer steigendem Maße. Freiheit

ist geschenktes Vertrauen. Es ist die Rückgabe des kindlichen Gehorsams

mit Zinsen. Nur so wird Liebe erzeugt als freie Gegenseitigkeit des
Vertrauens. In den 14 Iahren muß ein Kind seinen Beruf wählen, seinen
Umgang aussuchen lernen, das andere Geschlecht richtig würdigen und zum
Geld und Besitz die richtige Haltung finden. Hattest du mit 6 Jahren seinen
Gehorsam, so hast du gewiß mit seiner Volljährigkeit sein Vertrauen als
sein eigenes, freies Geschenk.

In der Pflege zur Freiheit und Selbständigkeit darf kein Unterschied
zwischen den Geschlechtern bestehen. Dein Sohn muß ein freier Mann,
deine Tochter ein freies Weib geworden sein unter deiner führenden Pflege.


	Elternpflichten

